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Federführendes Amt:  

Aktenzeichen: 

Stadtentwicklungsamt 

6020200005 

Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Technischer Ausschuss  Beschlussfassung Ö 04.02.2020 

 
 
Betreff: 
() Bauvoranfrage   /   (x) Bauantrag   /   () Kenntnisgabeverfahren  
für 
 
Neubau eines Einfamilienhauses, Winnenden-Birkmannsweiler, Herzog-Philipp-Straße 
19, Flst.-Nr. 210, 212/1, 214, 216 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 

() § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 

() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 

(x) § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 

() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 

() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 

Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nein (x)  /  ja (): 
 

Stellplätze notwendig nein () / ja (x) voll nachgewiesen (x) 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 34 BauGB wird erteilt. 
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Sachverhalt: 
 

Der Bauherr plant die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Nebengebäuden in der Herzog-

Philipp-Str. 19 in Winnenden-Birkmannsweiler. 

 

Das Baugrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Somit ist die 

planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Hiernach ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die nähere Umgebung 

einfügt und die Erschließung gesichert ist. 

 

Das geplante Wohnhaus befindet sich entlang der Herzog-Philipp-Straße zwischen Ein- und 

Zweifamilienhäuser. Die Gebäudehöhe ist an die Nachbargebäude angepasst. Nach Ansicht 

der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die nähere Umgebung ein und schließt hiermit 

eine vorhandene Baulücke. Dies lässt sich insbesondere dem Lageplan und der 

Straßenabwicklung entnehmen. 

 

 
 
Bauordnungsrechtlicher Hinweis: 

 

Die Nachbarhörungen sind zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht gestartet. 
 
 
 
Anlagen: Planunterlagen 

TA Anlage nicht öffentlich 

 


	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT6
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FLD_VONAME

